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Pumpwerke Moos. Erneuerung der Grundwas-
serschutzzonen. 

Gemeinde Affoltern am Albis 

Betroffene Stadtrat Affoltern am Albis, Marktplatz 1, 8910 Affoltern am Albis 
Wasserversorgungs-Genossenschaft Affoltern am Albis, Zürichstrasse 98, 8910 Affoltern 
am Albis 

Massgebende - Schutzzonenplan Grundwasserfassungen Moos 1:1000 vom 2. Dezember 2020 
Unterlagen - Schutzzonenreglement Grundwasserfassungen Moos 1 und 2 (GWR c 5-1) 

vom 6. Juni 2020 
Festsetzungsbeschluss Stadtrat Affoltern am Albis vom 15. Dezember 2020 

Ergänzende - Hydrogeologischer Bericht «Grundwasserfassungen Moos 1 und 2 (GWR c 5-1), Affol- 
Unterlagen 	tern am Albis/ZH)»), Dr. Heinrich Jäckli AG, Zürich, vom 30. April 2019 

Beurteilung Genehmigung Grundwasserschutzzonen 

Sachverhalt 
Mit Schreiben vom 21. Dezember 2020 reichte Stadt Affoltern am Albis die überarbeiteten 
Schutzzonenakten der Trinkwasserfassungen Moos (Grundwasserrecht/GWR c 5-1) zur 
Genehmigung ein. 

Erwägungen 
Genehmigung der Grundwasserschutzzonen 
Mit Verfügung der Baudirektion Nr. 2595/1998 wurden die Grundwasserschutzzonen um 
die Pumpwerke Moos 1 und 2 genehmigt. Die Grundwasserschutzzonen und das Regle-
ment wurden nach der Konzessionsverlängerung überprüft und den gültigen Bestimmun-
gen angepasst. Im Auftrag der Wasserversorgungs-Genossenschaft Affoltern am Albis 
erarbeitete die Dr. Heinrich Jäckli AG, Zürich, im hydrogeologischen Bericht vom 30. Ap-
ril 2019 die neuen Schutzzonenempfehlungen. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und 
Luft (AWEL) nahm am 20. Juni 2019 im Sinne einer Vorprüfung zu den Schutzzonenvor-
schlägen Stellung. 

Mit Beschluss vom 15. Dezember 2020 hob der Stadtrat Affoltern am Albis den alten Fest-
setzungsbeschluss vom 10. August 1998 auf, setzte die überarbeiteten Grundwasser-
schutzzonen neu fest und erliess das entsprechende Schutzzonenreglement. 
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Mit den überarbeiteten Grundwasserschutzzonen und dem erlassenen Schutzzonenregle-
ment sind der Schutz und die gewässerschutzrechtliche Erhaltung der Grundwasserfas-
sungen Moos gewährleistet. Der Genehmigung der überarbeiteten Schutzzonen gemäss 
§ 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezember 1974 
(EG GSchG) steht demnach nichts entgegen. 

Gemäss der kantonalen Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschränkungen (KÖREBKV) vom 27. Juni 2012 sind die Festsetzung und die Ge-
nehmigung der Schutzzonen nach Inkrafttreten im ÖREB-Kataster nachzuführen. Mit der 
Einführung des ÖREB-Katasters ist eine Anmerkung der überarbeiteten Grundwasser-
schutzzonen im Grundbuch hinfällig. Eine allfällige bestehende Anmerkung der aufgehobe-
nen Grundwasserschutzzonen gestützt auf § 36 EG GSchG ist im Grundbuch löschen zu 
lassen. 

Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit Eintritt der 
Rechtskraft der Genehmigung in Kraft. Der Gemeinderat hat dem AWEL sowie allen be-
troffenen Grundeigentümern umgehend die Rechtskraftbescheinigung für die Genehmi-
gungsverfügung zuzustellen sowie alle betroffenen Grundeigentümer umgehend schriftlich 
über das Datum des Inkrafttretens (Datum der Rechtskraftbescheinigung) zu orientieren. 

Gemäss § 7 EG GSchG obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des 
Schutzzonenreglements dem Stadtrat Affoltern am Albis. 

Es wird verfügt: 

I. Genehmigung der Grundwasserschutzzonen 
1. Die mit Verfügung der Baudirektion Nr. 2595/1998 erfolgte Genehmigung der Grund-

wasserschutzzonen um die Grundwasserfassungen Moos (GWR c 5-1) wird aufgeho-
ben. 

2. Die mit Beschluss des Stadtrates Affoltern am Albis vom 15. Dezember 2020 festge-
setzten, überarbeiteten Grundwasserschutzzonen um die Trinkwasserfassungen Moos 
(GWR c 5-1) und das entsprechende Schutzzonenreglement werden genehmigt. 

3. Der Stadtrat Affoltern am Albis wird eingeladen, die Genehmigung der überarbeiteten 
Grundwasserschutzzonen um die Pumpwerke Moos (GWR c 5-1) zusammen mit sei-
nem Festsetzungsbeschluss im Amtsblatt des Kantons Zürich mit folgendem Text öf-
fentlich bekannt zu machen. 
«Genehmigung revidierte Grundwasserschutzzonen Trinkwasserfassungen 
Moos (Grundwasserrecht c 5-1) 
Affoltern am Albis. Gestützt auf Art. 20 des Bundesgesetzes über den Schutz der 
Gewässer und § 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz hat das 
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft mit Verfügung vom 8. Januar 2021 die mit 
Beschluss des Stadtrates Affoltern am Albis vom 15. Dezember 2020 festgesetzten, 
überarbeiteten Grundwasserschutzzonen um die Pumpwerke Moos 1 und 2 und das 
entsprechende Reglement genehmigt. 
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Gegen diese Verfügungen kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, 
beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. 
Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die ange-
rufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Mate-
rielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die Kosten hat 
die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. Die Akten können vom 	 
bis 	auf der Stadtkanzlei Affoltern am Albis, Marktplatz 1, 8910 Affoltern 
am Albis eingesehen werden.» 

4. Der Stadtrat Affoltern am Albis wird eingeladen, die vorliegende Verfügung sowie die 
massgebenden Unterlagen den betroffenen Grundeigentümern eingeschrieben zuzu-
stellen sowie die massgebenden und ergänzenden Unterlagen während der Re-
kursfrist auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht aufzulegen. 

5. Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit Eintritt 
der Rechtskraft der Genehmigung des AWEL in Kraft. 

6. Der Stadtrat Affoltern am Albis wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft dem Amt 
für Abfall, Wasser, Energie und Luft die Rechtskraftbescheinigung für die Genehmi-
gungsverfügung zuzustellen sowie alle betroffenen Grundeigentümer umgehend 
schriftlich über das Datum des Inkrafttretens (Datum der Rechtskraftbescheinigung) zu 
orientieren. 

7. Der Stadtrat Affoltern am Albis wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft eine all-
fällige Anmerkung der alten Grundwasserschutzzonen im Grundbuch bei den betref-
fenden Grundstücken löschen zu lassen. 

8. Die Wälter Willa, Ingenieure für Geomatik Planung Werke, Affoltern am Albis, wird als 
katasterführende Stelle eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft die Grundwasser-
schutzzonen im ÖREB-Kataster nachzuführen und den Vollzug dem Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft, Stampfenbachstrasse 14, Postfach, 8090 Zürich, zu mel-
den. 

9. Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pächter, Mieter oder 
Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über die ent-
sprechenden Nutzungsbeschränkungen in den Schutzzonen zu informieren. 

II. Gebühren 
Gestützt auf §§ 2 und 4 ff. der Gebührenverordnung zum Vollzug des Umweltrechts wer- 
den für diese Verfügung und den Aufwand seit der Vorprüfung der Schutzzonen die Ge- 
bühren wie folgt festgesetzt und mit separater Rechnung verrechnet. 
Rechnungsadresse: Wasserversorgungs-Genossenschaft Affoltern am Albis, Zürichstrasse 
98, 8910 Affoltern am Albis 

Staatsgebühr: Fr. 1322.00 (Konto 104 181 / 85284.61.000) 
Ausfertigungsgebühr: Fr. 96.00 (Konto 104 181 / 85284.61.000) 

Total: Fr. 1418.00 
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III. Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim 
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben 
werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Die angerufe-
nen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. Materielle 
und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Ver-
fahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Mitteilung an 
Stadtrat Affoltern am Albis, Marktplatz 1, 8910 Affoltern am Albis (für sich, zu Handen 
aller Grundeigentümer sowie nach Eintritt der Rechtskraft zu Handen des Grundbuch- 
amtes Affoltern, Bahnhofplatz 9, 8910 Affoltern am Albis), Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 
- ergänzende Unterlagen 
- Genehmigungsverfügung mit Originalunterschrift für das Grundbuchamt 
Wasserversorgungs-Genossenschaft Affoltern am Albis, Zürichstrasse 98, 8910 
Affoltern am Albis, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 

- Wälter Willa, Ingenieure für Geomatik Planung Werke, Obstgartenstrasse 12, 8910 
Affoltern am Albis 

- Kantonales Labor Zürich, Fehrenstrasse 15, Postfach, 8032 Zürich, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 

- Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Abfallwirtschaft und Betriebe, 
Sekt. Tankanlagen und Transportgewerbe, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 

- per Mail an: fakturationBD@bd.zh.ch  

Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Im Auftrag des Amtschefs: 

Gewässerschutz 
Grundwasser und Wasserversorgung 

Versand: . 8. Jan, 2021 

Datum: 2 3. Aug. 2022 
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Grundwasser, Quellen 
Grundwasserschutzzonen 
Grundwasserfassungen Moos 1 und Moos 2, Festsetzung der 
Schutzzonen 

Ausgangslage: 

Der bestehende Schutzzonenplan und das Schutzzonenreglement der Grundwasserfassun-
gen Moos 1 und Moos 2 entsprechen nicht mehr in allen Belangen den heute gültigen Vor-
schriften. Aus diesem Grund verlangte die Baudirektion des Kanton Zürich, AWEL, Abteilung 
Gewässerschutz, im Jahr 2015 von der Fassungsbetreiberin, Wasserversorgungs-
Genossenschaft Affoltern am Albis, eine Überprüfung dieser Schutzzone. 

Die Wasserversorgungs-Genossenschaft Affoltern am Albis hat die Firma Jäckli Geologie AG 
mit der Überprüfung und Anpassung der Schutzzonen und des Schutzzonenreglements so-
wie mit der Ausarbeitung eines hydrogeologischen Berichts beauftragt. 

Die Anpassung des Schutzzonenplans erfolgt auf dem Grunddatensatz der amtlichen 
Vermessung und dient dem qualitativen und quantitativen Schutz des Trinkwassers. 

Bei der neuen Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen können beide Fassungsbereiche 
(Zone S1) unverändert belassen werden. Die engere Schutzzone (S2) ist in Richtung Südost 
und Südwest zu verkleinern, in Richtung Nord jedoch zu vergrössern. Die weitere Schutzzo-
ne (S3) wird in Richtung Ost, Süd und West verkleinert und in Richtung Nord vergrössert. 

Für die Ausarbeitung des Schutzzonenreglements wurde das Normreglement des Kantons 
Zürich weitgehend übernommen. Dabei gelten sämtliche Verbote, Vorschriften und Ein-
schränkungen kumulativ von der Zone S3 bis zur Zone S1. 

Mit Festsetzung dieses Reglements werden diverse Massnahmen notwendig. Diese umfas-
sen periodische Dichtigkeitskontrollen und allfällige Anpassungen von Entwässerungs- und 
Abwasseranlagen, Tankanlagen sowie von Strassen und Plätzen. Zudem gelten in den 
Schutzzonen entsprechende Bau-, Nutzungs- und Betriebsverbote. 

Der Entwurf des überarbeiteten Schutzzonenplans und des Schutzzonenreglements wurde 
durch das AWEL am 20. Juni 2019 vorgeprüft. 

Die betroffenen Grundeigentümer wurden am 23. September 2019 von der Wasserversor-
gungs-Genossenschaft zu einer Orientierungsversammlung eingeladen und über die Anpas-
sung der Schutzzone informiert. 

Als Vollzugsbehörde wird die Stadt Affoltern am Albis nun eingeladen, den bisherigen Fest-
setzungsbeschluss, GRB Nr. 236 vom 10. August 1998, aufzuheben. Gleichzeitig sind die 

Stadtrat / Markplatz 1 / Postfach / 8910 Affoltern am Albis 
Telefon 044 762 56 77 / stadtkanzleiestadtaffoltern.ch / www.stadtaffoltern.ch  



neuen Schutzzonen, gemäss Situationsplan 1:1000 vom 2. Dezember 2019 und das neue 
Schutzzonenreglement vom 6. Juni 2020 festzusetzen. 

Im Anschluss werden die neuen Schutzzonen durch das AWEL genehmigt. 

Die Aufhebung der alten und die Neufestsetzung der überarbeiteten Schutzzonen sind nach 
ihrer Festsetzung öffentlich bekanntzugeben und den betroffenen Grundeigentümern mit 
Rechtsmittelbelehrung zuzustellen. 

Schutzzonenplan und Schutzzonenreglement treten mit Eintritt der Rechtskraft der Geneh-
migung in Kraft. 

Die Abteilung Bau und Infrastruktur hat anschliessend die betroffenen Grundeigentümer über 
das Inkrafttreten zu informieren und die definitive Nachführung der Schutzzonen im ÖREB zu 
veranlassen. 

Gemäss § 183ter des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZBG) 
können betroffene Grundeigentümer während 10 Jahren allfällige Entschädigungsbegehren 
bei der Standortgemeinde anmelden. Diese sind nicht Bestandteil des Ausscheidungsverfah-
rens. 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Der mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 236 vom 10. August 1998 genehmigte Schutzzo-
nenplan und das Schutzzonenreglement für die Grundwasserfassungen Moos 1 und 
Moos 2 der Wasserversorgungs-Genossenschaft Affoltern am Albis werden aufgehoben. 

2. Der Schutzzonenplan (Situation 1:1000) vom 2. Dezember 2019 und das Schutzzonen-
reglement vom 6. Juni 2020 der Grundwasserfassungen Moos 1 und Moos 2 werden 
festgesetzt. 

3. Nach der Genehmigung des neuen Schutzzonenplanes durch das AWEL wird die Abtei-
lung Bau und Infrastruktur beauftragt, die öffentliche Publikation zu veranlassen. 

4. Gleichzeitig ist der Festsetzungsbeschluss und die Genehmigung des AWEL mit 
Schutzzonenplan und -reglement, den betroffenen Grundeigentümern mit Rechtsmittel-
belehrung zuzustellen. 

5. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der öffentlichen Publikation an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung 
enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel 
sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. Materielle und formelle Ur-
teile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unter-
liegende Partei zu tragen. 

6. Mitteilung an: 
- Grundeigentümer (nach Genehmigung AWEL, mit Einschreiben gemäss sep. Liste) 
- Wasserversorgungs-Genossenschaft, Zürichstrasse 98, 8910 Affoltern am Albis 
- Kanton Zürich, Baudirektion, AWEL, Abteilung Gewässerschutz, z.H. Annette Jenny, 

Stampfenbachstrasse 14, 8090 Zürich 
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Clemens Grötsch 

St dtr Affoltern am Albis 

Präsident 	 Schreiber 
fan Trottmann 

- Jäckli Geologie AG, Albulastrasse 55, 8048 Zürich 
- Abteilung Immobilien 
- Abteilung Bau und Infrastruktur 

Versandt: 18. Dezember 2020 
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Baurekursgericht 
des Kantons Zürich 
2. Abteilung 

Kanzle' Baudirektion 
Eingang 	kn 2021 

G.-Nr. 	R2.2021.00045 
BRGE II Nr. 	0085/2021 

Entscheid des Einzelrichters vom 27. April 2021 

Mitwirkende 	Abteilungspräsident Peter Rütimann und Gerichtsschreiberin Viviane Lieb-
herr 

in Sachen 	Rekurrent 
Rolf Brönnimann, Zürichstrasse 120, 8910 Affoltern am Albis 

gegen 	Rekursgegnerin 
1. Stadtrat Affoltern am Albis, Marktplatz 1, Postfach, 

8910 Affoltern am AIbiS 

Mitbeteiligte 
2. Baudirektion Kanton Zürich, Walchetor, Walcheplatz 2, Postfach, 

8090 Zürich 

betreffend 	Stadtratsbeschluss vom 15. Dezember 2020; Grundwasserfassung Moos 1 
und Moos 2, Festsetzung der Schutzzonen, Affoltern am Albis 



Di 	richtsschreiber 

Der Einzelrichter verfügt: 

I.  
Das Verfahren wird als durch Rückzug des Rekurses erledigt abgeschrie- 
ben. 

II.  
Die Kosten des Verfahrens, bestehend aus 
Fr. 500.— Gerichtsgebühr 
Fr. 105.-- Zustellkosten 
Fr. 605.-- Total 

werden dem Rekurrenten auferlegt. Rechnung und Einzahlungsschein wer-
den dem Kostenpflichtigen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheides 
zugestellt. Die Kosten sind innert 30 Tagen ab Zustelfung der Rechnung zu 
bezahlen. 

Dieser Entscheid wird rechtskräftig, sofern keine der Parteien innert 10 Ta-
gen, von der Zustellung an gerechnet, schriftlich eine Begründung verlangt. 
Wird eine Begründung verlangt, erhöht sich die Gerichtsgebühr um 
Fr. 500.-- und werden die zusätzlich anfallenden Zustellkosten in Rechnung 
gestellt. 

IV. 
Mitteilung per Gerichtsurkunde an: 
- Rolf Brönnimann, Zürichstrasse 120, 8910 Affoltern am Albis 
- Stadtrat Affoltern am Albis, Marktplatz 1, Postfach, 

8910 Affoltern am Albis 
- Baudirektion Kanton Zürich, Walchetor, Walcheplatz 2, Postfach, 

8090 Zürich 

Versandt: 
Br/nb 	28. April 2021 

Im Namen des Baurekursgerichts 

R2.2021.00045 
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